
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An die  
Bürgermeisterin 
Prof. Dr. Cornelia Reifenberg   
 
Rathaus Ludwigshafen 
  
 
 

Ludwigshafen, den 24.6.2022 
Antrag Kulturausschuss am 30.6.2022 
Zuständigkeit des Kulturausschusses 
 
Sehr geehrte Frau Prof. Reifenberg,  

Die Fraktion der Grünen im Rat stellt folgenden Antrag an den Kulturausschuss:  

Der Kulturausschuss begleitet unterstützend und kritisch die Programmgestaltung des Bereiches Kultur in 

Ludwigshafen. Der Kulturausschuss möge weiterhin widerständige, kritische Kunstprojekte in unserer Stadt 

unterstützen und Überzeichnung und Ironie als erlaubte und gewollte Stilmittel der Kunst anerkennen. Der 

Kulturausschuss hat keine aktive Aufgabe in der Programmgestaltung. Ein Blick in die Zuständigkeits-

ordnung erleichtert den Blick auf die eigenen Aufgaben, verhindert im Idealfall verwirrende 

Pressemeldungen und schützt die grundgesetzlich verankerte Kunstfreiheit. 

Begründung:  

In der Zuständigkeitsordnung ist für den Kulturausschuss festgelegt: 

Der Kulturausschuss ist zuständig 

1. zur Vorbereitung von kulturellen Angelegenheiten und im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms für 

den Bereich Bildung und Kultur, 

2. für die Entscheidung über die Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereinigungen gemäß den vom 

Stadtrat beschlossenen Richtlinien, 

3. für die Entscheidung über die Vergabe von Kunstpreisen, 

4. zur Beratung aller die Musikschule betreffenden wichtigen Angelegenheiten, 

5. für den An- und Verkauf von Kunstgegenständen über 5.000,00 EUR im Einzelfall, 

6. für die Beratung des Bau- und Grundstücksausschusses über die künstlerische Gestaltung 

von städtischen Gebäuden und Plätzen (Auswahl der zu verwirklichenden Entwürfe bzw. 

der heranzuziehenden Künstler), 

7. für die Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen nach VOL und VgV im Kulturbereich über 

50.000,00 EUR.  

[Zuständigkeitsordnung für den Stadtrat, seine Ausschüsse, die Oberbürgermeisterin und die Werkleitung des Eigenbetriebs der 

Stadt Ludwigshafen am Rhein gemäß Beschluss des Stadtrates vom 13.12.1999 i. d. Fassung vom 14.12.2020] 

 
Mit freundlichem Gruß 

 


